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Bäcker-Rundschreiben 015/2018 
 

Arbeitsrecht Lohnvertrag 

 

Betrifft: Erhöhung der KV-Löhne Bäckergewerbe 2018  

Kurzinfo: Erhöhung der Lohnkategorien und Fortführung der Regelung über den 

Mindestlohn von € 1.500,00 bis 1. Oktober 2019   

 

Die diesjährige Lohnverhandlung für das Bäckergewerbe konnte bereits in der ersten 
Verhandlungsrunde am 27. August 2018 zu einem positiven Abschluss gebracht werden. 
Nach Freigabe durch die Gewerkschaft PRO-GE können wir nun über das Ergebnis infor-
mieren: 

 Erhöhung der kollektivvertraglichen Löhne, die bereits über dem Mindestlohn von 
€ 1.500,00 liegen, um 2,5 % (gerundet auf den nächsten ganzen Euro). 

 Die Lehrlingsentschädigungen wurden um 3,0 % (gerundet auf den nächsten gan-
zen Euro) erhöht. 

 Die Abzüge für Kost und Quartier wurden um 2,5 % angehoben. 

 Der Tagsatz für Aushelfer/in, die Erschwerniszulage und das Taggeld wurden um 
2,5 % angehoben. 

 Geltungsbeginn: 1.10.2018. 

 Die Sonderregelung aus dem Jahr 2017 wurde für die Verwendungsgruppen 4 
bis 8, die den Mindestlohn von € 1.500,00 noch nicht erreichen, fortgesetzt. 
 

Um das Ziel eines Mindestlohnes von € 1.500,00 bis zum 31.12.2019 zu erreichen, wur-
den diese Lohnkategorien bereits bei den Verhandlungen im Jahr 2017 angehoben und 
die Lohnsätze für den Geltungstermin 1. Oktober 2019 entsprechend festgelegt. 

Diese Lohnsätze werden daher bei den Lohnverhandlungen im Jahr 2019 nicht weiter 
als vereinbart angehoben.  
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In der Beilage erhalten Sie den mit der Arbeitergewerkschaft PRO-GE akkordierten 
Lohnvertrag mit der Bitte um Übermittlung an die Mitgliedsbetriebe. 

 

Gültig ab/Status:  Beilagen: B1 –  Lohnvertrag     

 

Freundliche Grüße 
 

BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE 

 

KommR Josef Schrott e.h. 

Innungsmeister 

DI Anka Lorencz e.h. 

Geschäftsführerin 

 


